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Zertifizierung als Mediatorin/Mediator 

nach den Standards des 

DFfM - Deutsches Forum für Mediation e.V. 

Schärfen Sie Ihr Profil im Markt der Mediation –  
schaffen Sie ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber Ihren 

Wettbewerbern! 
 

Die Steinbeis-Hochschule Berlin als akkreditiertes Ausbildungsinstitut des Dachverbandes 

Deutsches Forum für Mediation e.V. (DFfM) bietet Mediatorinnen und Mediatoren ab sofort die 

Möglichkeit der Zertifizierung an. Damit dürfen diese die Bezeichnung Mediator/Mediatorin 

anerkannt nach den Standards des Deutschen Forums für Mediation e.V. (DFfM) nennen. 

 

Das Deutsche Forum für Mediation e.V. ist der einzige Dachverband von Mediationsverbänden 

und Hochschulen in Deutschland und vertritt ca. 1650 Mediatorinnen und Mediatoren. 

 

Auf Antrag prüft die Anerkennungskommission der Steinbeis-Hochschule Berlin, Akademie für 

Soziales und Recht, ob der Antragsteller die in § 1 Abs. 2 der Ordnung zur Akkreditierung von 

Organisationen und Verbänden (Stand: 24.06.2011) formulierten Standards erfüllt. 

 

Bei erfolgreicher Prüfung verleiht die Kommission die Anerkennung für die Dauer von drei Jahren. 

Die wiederholte Anerkennung erfolgt in einem vereinfachten Verfahren. 

 

Auf Wunsch kann die Aufnahme in das Mediatorenverzeichnis des Deutschen Forums für 

Mediation e.V. erfolgen. Es besteht keine Pflicht zur Mitgliedschaft in einem Verband. 
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Voraussetzungen für die Zertifizierung 

 

1. Grundqualifikation: 

Grundqualifikation in Form einer Berufsausbildung/ mehrjährigen Berufstätigkeit/ 

Hochschulreife/Fachhochschulreife.  

 

2. Erfolgreich absolvierte Mediatorenausbildung: 

Die Ausbildungszeit soll mindestens 200 Zeitstunden (Grund- bzw. Grund- und 

Spezialausbildung zusammengerechnet) betragen und den dieser Ordnung beigefügten 

Qualitäts- und Ausbildungsstandards (Anlage I) entsprechen. Eine Ausbildung in reiner 

Schriftkursform ist nicht zertifizierungsfähig. Aus dem Ausbildungsnachweis muss ersichtlich 

sein, welche Inhalte (Grundausbildung, Spezialisierung) mit welcher Stundenzahl vermittelt 

worden sind.  

 

3. Praxisnachweis: 

Nachweis von zwei dokumentierten Mediationsfällen. Als gültige Dokumentationen werden 

auch Fälle anerkannt, die keine vollständige Mediation zum Gegenstand haben, sondern 

Verfahren mit mediativen Elementen darstellen. Der Anerkennungsfähigkeit einer 

Dokumentation steht es nicht im Wege, wenn keine Mediationsvereinbarung abgeschlossen 

oder das Mediationsverfahren abgebrochen wurde. 

 

4. Sofern die Ausbildung länger als fünf Jahre zurück liegt: 

Liegt der Abschluss der Mediationsausbildung länger als fünf Jahre zurück, hat der 

Antragsteller aus der Zeit nach Abschluss entweder praktische Mediatorentätigkeit in Form 

von mindestens zwei weiteren Falldokumentationen oder mindestens 50 Stunden Fortbildung 

nachzuweisen. 

 

Im Wege der Einzelfallprüfung kann die Kommission nur ausnahmsweise einen Antrag auf 

Zertifizierung gewähren, sofern der Antragssteller vergleichbare Leistungen glaubhaft nachweisen 

kann. 
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Für die Anerkennung sind folgende Unterlagen einzureichen 

 

1. Formblatt 1 Anerkennungsantrag 

2. Formblatt 2 Persönliche Daten 

3. Formblatt 3 Ausbildung inkl. Anlagen 

 Beruflicher Werdegang, tabellarisch 

 beglaubigte Ablichtungen des Zeugnisses über die Hochschul- oder Fachhochschulreife 

 bei Absolventen ohne Hochschulabschluss: beglaubigte Ablichtungen des 

Abschlusszeugnisses der Berufsausbildung oder Nachweis einer mindestens 3-jährigen 

Berufstätigkeit 

 beglaubigte Ablichtungen des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss einer 

Mediationsausbildung gem. den Zertifizierungsstandards (Anlage I) 

 einfache Ablichtung des Nachweises über die im Rahmen der Mediationsausbildung 

vermittelten Inhalte nebst Aufschlüsselung der auf die einzelnen Ausbildungselemente 

entfallenen Zeitstundenzahlen 

4. Zwei Falldokumentationen (siehe Voraussetzungen Punkt 3 Praxisnachweis) 

 

 

 

Ihren Antrag inklusive Anlagen senden Sie bitte an: 

 

Steinbeis-Hochschule Berlin  

Akademie für Soziales und Recht 

Akkreditiertes Ausbildungsinstitut des Deutschen Forums für Mediation e.V. 

Hohe Straße 11 

04107 Leipzig 

Fon: +49 (0) 341 - 224 86 – 61 

Fax: +49 (0) 341 - 254 13 - 51 

Mail: verwaltung@akasor.de  
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Formblatt 1 Anerkennungsantrag 

 

Hiermit beantrage ich  ………………………………………………………………………………………………………….. 

(Name, Vorname in Druckbuchstaben) 

die Anerkennung als Mediatorin/Mediator nach den Standards des Deutschen Forums für 

Mediation e.V.  

Meinem Antrag  habe ich alle für die Anerkennung notwendigen Unterlagen beigefügt.  

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

□ Formblatt 1 Anerkennungsantrag mit vollständiger Unterschrift und Datum 

□ Formblatt 2 Persönliche Daten 

□ Formblatt 3 Ausbildung mit folgenden Nachweisen als Anlage: 

□ beruflicher Werdegang, tabellarisch 

□ beglaubigte Kopie: Hochschul- oder Fachhochschulreifezeugnisses bzw. bei  

Antragstellern ohne Hochschulabschluss: Kopie des Abschlusszeugnisses der 

Berufsausbildung oder Nachweis einer mindestens 3jährigen Berufstätigkeit 

□ beglaubigte Kopie: Nachweis über den erfolgreichen Abschluss einer 

Mediationsausbildung gem. Zertifizierungsstandards (siehe Anlage I) 

□ einfache Kopie:  Nachweis über die im Rahmen der Mediationsausbildung 

vermittelten Inhalte nebst Aufschlüsselung der auf die einzelnen 

Ausbildungselemente entfallenen Zeitstundenzahlen 

□ 2 vollständige Falldokumentationen (Kopien, keine Originale!) 

 

Darüber hinaus habe ich folgende Bestimmungen zur Kenntnis genommen: 

Die Zertifizierungsgebühr beträgt 238,00 EUR (inkl. MwSt.), welche nach Eingang des Antrages in 

Rechnung gestellt wird. Mein Antrag wird erst nach Bezahlung der Gebühr bearbeitet. Die Gebühr 

wird im Falle einer Antragsablehnung nicht zurückerstattet. Nur vollständige Anträge können 

bearbeitet werden. Über fehlende oder unvollständige Unterlagen werde ich informiert und 

reiche diese mit einer Frist von 3 Monaten ab Benachrichtigung nach. 

 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

Ort, Datum        Unterschrift  
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Formblatt 2 Persönliche Daten 

Sämtliche Daten werden ausschließlich für die interne Datenbank der Steinbeis-Hochschule Berlin 
sowie des Deutschen Forums für Mediation e.V. verwendet: 

 

Name, Vorname:  

Titel: 

Straße:  

PLZ, Wohnort:  

Bundesland:  

Geburtsdatum:  

Telefon / Telefax:  

Mobiltelefon:  

E-Mail-Adresse:  

Homepage:  

Berufsgruppe:  

Mitglied im Steinbeis-Mediationsforum e.V. :  □ ja, Mitgliedsnr.:                         □ nein 

Mitglied in folgenden Mediationsverbänden:  
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Formblatt 3 Ausbildung 

Nachweise (siehe Checkliste) bitte als Anlage 

 

Titel, Name, Vorname:  

Schulbildung (höchster Abschluss) :  

Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder abgeschlossener Studiengang:  

 

 

Erreichter akademischer Grad :  

Bei Antragsstellern ohne Hochschulabschluss bzw. Berufsabschluss: 

(Nachweis einer mehrjährigen, beruflichen Tätigkeit) 

 

Mediationsausbildung: 

 

 

(Ausbildungsinstitut, Träger, Ausbilder, Ausbildungsinhalte und zeitlicher Umfang je Ausbildungsinhalt)  

Datum des Abschlusses der Ausbildung :  

Fortbildung(en) :  

 

 

Zusätzliche Qualifikationen : 

 

 


